
Pflichtstunden und Teilzeit
Beitrag von „Meike.“ vom 31. Mai 2014 18:28

Zitat von Turner74

Falls durch Wegfall einer Klasse einzelne Kollegen die Pflichtstunden nicht erfüllen
können und nur 5 Stunden weniger geben, wird dann eine Stundenreduktion auf 80
Prozent oder 70 Prozent angeordnet, da ansonsten ja das öffentliche Geld
verschwendet wird.

Nein, steht doch recht klar in der Pflichtstundenverordnung NRW:

Zitat

(4) Die Zahl der wöchentlichen Pflichtstunden einer Lehrerin oder eines
Lehrers kann vorübergehend aus schulorganisatorischen Gründen um bis
zu sechs Stunden über- oder unterschritten werden. Eine Überschreitung
um mehr als zwei Stunden soll in der Regel nicht ohne Zustimmung der betroffenen
Lehrkraft erfolgen, wenn sie über zwei Wochen hinaus andauert.
Die zusätzlich oder weniger erteilten Unterrichtsstunden sind innerhalb
des Schuljahres auszugleichen, ausnahmsweise im folgenden Schuljahr.

Alles anzeigen 
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